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 Veröffentlicht am 06.10.1994

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §15 Abs1 Z2;

FrG 1993 §18 Abs2 Z8;

Rechtssatz

Hat ein Fremder gem § 15 Abs 1 Z 2 AuslBG auf seinen Antrag hin Anspruch auf Ausstellung eines Befreiungsscheines,

kann eine Gefährdung des ö<entlichen Interesses an der Verhinderung von Schwarzarbeit und zur Wahrung eines

geordneten Arbeitsmarktes nicht (mehr) angenommen werden.
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